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geben worden ist, ja der schweizerische Lehrerverein hat das vor noch nicht

langer Zeit als das wünschenswerte bezeichnet, um dann freilich im Jahr 1878
das gerade Gegenteil zu fordern. In der Tat verträgt kein anderes Wissensgebiet

den Lesebuchunterricht weniger als die Naturkunde, deren Hauptbedeutung
für die Primarschule nicht in der Aneignung von Kenntnissen, sondern in der

Anleitung und Angewöhnung zum richtigen Beobachten der Dinge gelegen ist.
Damit das geschehe, muss ein naturkundliches Lehrmittel mit Illustrationen

versehen sein. Wenn diese Illustrationen die Modelle und die Wandtabellen

reproduziren, die beim mündlichen Unterricht gebraucht worden sind, so ist der
Schüler jederzeit in der Lage, das Lehrmittel zu verstehen und sich den

genossenen Unterricht wieder zu vergegenwärtigen. Das Gleiche ist der Fall mit
den Experimenten, die vorgenommen worden sind.

Gute Bilder haben noch eine andere wertvolle Einwirkung: sie regen die
Plwtntasie an, veranlassen sie doch schon kleine Kinder dazu, die im Bild
veranschaulichte Situation nur als ein Moment in einer Reihe von Ereignissen
aufzufassen und so eine Erzählung zu entwickeln, sich andre Situationen
vorzustellen, die Dinge in anderer Weise zu kombiniren, in ähnlicher Art wie der
Kunstfreund durch ein Kunstwerk sich zu Ideenassoziationen angeregt fühlt, die
ohne das in ihm nicht aufgetaucht wären.

Von wesentlich anderer Art ist ein Veranschaulichungsmittel, das vom Lehrerverein

von Zürich und Umgebung geschaffen und ausgestellt worden ist.
Derselbe hat auf 16 Kartons eine Anzahl Robstoffe auf verschiedenen Stufen der

Verarbeitung bis zum fertigen Handwerksprodukt dargestellt, so dass man den

betreffenden Gegenstand sich gleichsam allmälig zum vollkommenen Produkt
entwickeln sieht. Nun sind diese Sachen allerdings zunächst nicht für den Unterricht

auf der ersten elementaren Stufe bestimmt, es ist die Grundlage einer
elementaren Technologie, aber sie können doch auch sehr wohl auf der ersten
Unterrichtsstufe verwendet werden, wenn man das Handwerk in seinen verschiedenen

Verzweigungen in den Anscbauungskreis der Schüler bringen will, und

es werden sich auch die Kleinen dadurch angeregt fühlen, etwa in der Werkstätte

den wirklichen Verlauf der Arbeit sich klar zu machen. Auf einer obern
Schulstufe können diese Zusammenstellungen teils zur lebendigen Illustration von

Lesestücken, teils zur Erweiterung des naturkundlichen Unterrichts gute Dienste
leisten. Zunächst waren sie vom Lehrerverein für die Ergänzung und Hlustri-

rung der Heimatkunde bestimmt.

Pädagogische Chronik.

Schulgesetzgebung. Zürich. Der Kantonsrat ist anlässlich der Prüfung
des regierungsrätlichen Rechenschaftsberichts pro 1883 am 20. Januar in
ungewöhnlich warmer und tiefgreifender Diskussion auf die Erziehungsfragen
eingetreten. Hauptbeschluss war: Der Gesetzentwurf des Regierungsrates betr. Ab-



57

änderung einiger Bestimmungen des Unterrichtsgesetzes, datirt 4. November 1878,
wird an den Regierungsrat zurückgewiesen mit der Einladung, sobald als möglich
eine neue Vorlage zu machen; dieser Kommissionalantrag (Referent:
Schulpräsident Hirzel) siegte gegenüber einer Motion von Redaktor Locher, den

Regierungsrat einzuladen, die Vorarbeiten so zu fördern, dass noch im Laufe dieser

Amtsdauer dem Kantonsrate ein bezüglicher Entwurf vorgelegt werden könne. —
Daneben Annahme folgender Postulate : Der Regierungsrat wird eingeladen 1. den

in Aussicht gestellten Gesetzesentwurf betr. Revision der §§ 165 ff. des

Unterrichtsgesetzes (Erweiterung des Gymnasiums um 1/2, der Industrieschule um 1

Jahr zu normalem Anschluss an das Eidg. Polytechnikum) und Regelung des

Verhältnisses der höhern Schulen in Winterthur zum staatlichen Schulorganismus
dem Kantonsrate mit Beförderung vorzulegen. 2. Die Verordnung betr. Erbauung

von Schulhäusern vom 26. Juni 1861 in Revision zu ziehen und betr. die

Gesundheitspflege in den Schulen eine neue Verordnung zu erlassen. — 16. und
17. Februar: Beratung des Gesetzesentwurfes betr. die zürcherische Thierarznei-
sebule. 17. Februar: Beratung über das Initiativbegehren betr. Einführung der

obligatorischen Fortbildungsschule. Der Regierungsrat beantragte in einlässlicher

Motivirung ablehnende Begutachtung; der Kantonsrat wies die Frage an eine

Spezialkommi8sion, die mit 6 gegen 3 Stimmen ebenfalls Ablehnung befürwortete.
Der Kantonsrat entschied aber am 2. März mit 89 gegen 82 Stimmen für
empfehlende Begutachtung.

— Genf. Der Antrag Micheli, eine umfassende Untersuchung über das

Unterrichtswesen anzustellen, die zur Grundlage für ein neues Schulgesetz dienen

würde, ist vom Grossen Rate an eine Kommission von 15 Mitgliedern gewiesen,
und der ausgearbeitete Gesetzesentwurf Favon an eine solche von 5 Mitgliedern.
Beide Ausschüsse werden sich indessen vereinigen und beide Gegenstände
gemeinsam beraten.

— Thurgau. Der Regierungsrat hat ein eingehendes Reglement nebst detail-
lirtem Lehrplan für die Mädchenarbeitsschulen des Kantons und ein Reglement
für die Inspektionen dieser Schulen genehmigt. Dieselben sind sofort in Kraft
getreten.

Schulverwaltung. Graubünden. Der Grosse Stadtrat von Chur hat den

Antrag auf unentgeltliche Verabfolgung von Lehrmitteln mit 14 gegen 4 Stimmen

abgelehnt, dagegen 400 Fr. mehr aufs Budget genommen für Abgabe von
Lehrmitteln an arme Kinder.

— Schaffhausen. Auch der Grosse Stadtrat von Schaffhausen hat den

Antrag auf unentgeltliche Verabreichung aller Schulmaterialien mit 18 gegen 10

Stimmen verworfen.

Schulhygiene. Zur Lösung einer im Königreich Württemberg entstandenen

Streitfrage, die auch bei uns schon aufgeworfen worden ist, ob nämlich die schräge
deutsche Kurrentschrift schädlichen Einfluss ausübe, liess die dortige Regierung
durch eine Kommission von 6 Mitgliedern, bestehend aus 3 Schulmännern und
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3 Ärzten, die Sache einlässlich untersuchen. Als Ergebnis stellt sich heraus, dass

ein geringer Prozentsatz von Schülern mit nach links verdrehtem Rücken schreibe,
ein noch kleinerer Teil in gerader, der Tischkante parallel laufender Stellung,
die grösste Zahl aber, bereits 80 °/o, mit nach rechts verdrehtem Rücken Stellung
beim Schreiben einnehmen. Aus dem letztem Umstände erklärt sich die
Höherhaltung der linken Schulter und die Hauptursache der so sehr überhand nehmenden

Verkrümmungen des Rückgrates.
— Solothum. Die Gesundheitskommission von Ölten hat für das laufende

Schuljahr eine ärztliche Untersuchung sämtlicher Schüler und Schülerinnen in
Aussicht genommen. Die Untersuchung würde sich erstrecken auf das Gehör,
Gesicht, Kropfbildung und Gradhaltung des Körpers. Gleichzeitig sollen auch die

Beleuchtungsverhältnisse der Schulzimmer untersucht werden.

Ergebnis der eidg. Rekrutenprüfung für 1885.
1. Baselstadt (1884: 1)
2. Genf (3)
3. Thurgau (2)
4. Zürich (4)
5. Schaffhausen (5)
6. Waat (13)
7. Glarus (12)
8. Appenzell A.-Rh. (8)
9. Solothum (6)

10. Neuenburg (10)
11. Obwalden (9)
12. Baselland (14)
13. St. Gallen (16)

Fröbelschulen. Solothum. Die Gemeindeversammlung Solothum hat am
28. Dezember 1884 grundsätzlich die Unterstützung des daselbst bestehenden

Kindergartens nach Fröbelschem Prinzip beschlossen und dafür dem Gemeinderat

für das Jahr 1885 einen Kredit von 1000 Fr. zur Verfügung gestellt. Über die

definitive Organisation der Anstalt und deren Unterstützung durch die Gemeinde

ist der Gemeindeversammlung s. Z. Bericht und Antrag zu hinterbringen.

Handfertigkeitsunterricht. Schaffhausm. Auch hier ist in Folge der

Anregungen des Baslerlehrerkurses für Handfertigkeitsunterricht ein Schülerkurs
ins Leben getreten. Eine zu diesem Zweck veranstaltete Kollekte ergab 1900 Fr.
Den ganzen Winter hindurch werden nun in acht Abteilungen etwa 190 Schüler

jeweilen Abends 5—7 Uhr in zwei geräumigen Sälen in Kartonage und Schreinerei
unterrichtet. Absenzen kommen nicht vor.

— Solothum. Die diesjährige Kantonallehrerkonferenz in Ölten wird nach

Vorschlag des Kantonalkomite folgendes Thema behandeln: Welche Bedeutung
hat der gewerblich-berufliche Unterricht in der solothumischen Volksschule?

7,260 14. Aargau (11) 10,052

7,887 15. Zug (7) 10,091

8,391 16. Graubünden (15) 10,173

8,8*0 17. Nidwaiden (18) 10,337

8,923 18. Schwyz (19) 10,832

9,356 19. Bern (17) 10,842

9,376 20. Luzern (21) 11,458

9,648 21. Freiburg (22) 11,619

9,692 22. Tessin (20) 11,640

9,705 23. Appenzell I.-Rh. (24) 11,726

9,725 24. Wallis (23) 12,488

9,966 25. Uri (25) 12,754

0,027 Schweiz 10,148
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— Basel. Der „zweite Bericht des Vereins der Handarbeitschulen für Knaben"
in Basel erstreckt sich über die Periode 1. Mai 1883 bis 30. September 1884

und gibt von dem erfreulichen Aufblühen des Institutes eingehende Auskunft.
Der Sommer 1883 wurde dazu benutzt, dass einer der Hauptleiter an einem

Kurse für Lehrer in Dresden teilnahm und nach seiner Rückkehr das Gewonnene

in einem Kurse von 12 Teilnehmern verbreitete, wodurch ein einigermassen mit
seiner Aufgabe vertrauter Lehrkörper herangebildet werden konnte. Im Oktober
1883 konstituirte sich der Basler Verein für Handfertigkeit. Durch den Winter
1883/84 wurde im Bläsischulhaus, vom März an auch im St. Alban- und im

Spalenquartier Unterricht erteilt; Lehrplan und Werkstattordnung wurden

festgesetzt. In den Sommer fielen an besonderen Ereignissen vom 13.—17. April
eine Ausstellung der Schülerarbeiten, vom 20. Juli bis 14. August der schon

mehrfach erwähnte Handfertigkeitskurs für Lehrer. Die Frequenz war folgende :

Bläsischulhaus, Winter 1883/84: aufgenommen 171 Schüler, deren Zahl gegen
Ende des Semesters einigermassen zusammenschmolz; Sommer 1884: 140 Knaben

in 3 Abteilungen à 2 Klassen; Spalenschule Sommer 1884: 59, 2 Abteilungen
à 2 Klassen; St. Albanschule 64, 2 Abteilungen à 2 Klassen; der Winterkurs

1884/85 wurde am 20.. Oktober 1884 mit 410 Schülern eröffnet. Die Regierang
unterstützte das Unternehmen nicht nur durch Überlassung der Lokale und für
1884/85 durch eine Subvention von 600 Fr., sondern übergab dem Vereine auch
den neuerstellten Schulgarten in den langen Erlen, als derselbe die Beschäftigung
der Jugend durch Arbeit und Spiel auch während der Sommermonate in sein

Programm aufgenommen hatte. Die Rechnung November 1883 bis 16. Mai 1884

zeigt an Geschenken von Zünften 350 Fr., Beitrag der L. Paravizinischen
Stiftung 300, Beiträgen von Privaten 2997, Jahresbeiträge der Mitglieder 2795,
als Gesamteinnahme 6718 Fr. 50 Cts., der eine Gesamtausgabe von 4295 Fr. 10 Cts.

gegenüberstand; der Aktivsaldo der Kasse im Betrag von 2423 Fr. 40 Cts. ist
aber seitdem durch die Sommerkurse des Jahres 1884 aufgezehrt worden. Der
Inventarwert des Mobiliars etc. betrug auf 16. Mai 1884: 3160 Fr. 25 Cts.

Turnen und militärischer Vorunterricht. Zürich. Der Bericht an das
schweizerische Militärdepartement betr. den militärischen Vorunterricht für die
männliche Jugend vom 10. bis 15. Altersjahr ergibt für 1883/84 im statistischen
Teil folgende bezirksweise Zusammenstellung:

A. Primarschulen.
Turnplatz Turngeräte Turnlokal Turnunterricht

genüonge- teil¬ keine ungekein im ganzen im kein
gend nügend ständig weise gend nügend Jahr Sommer

Zürich 33 — — 31 — 2 13 1 22 10 23 —
Affoltern 21 1 1 23 — — — 3 20 — 23 —
Horgen 21 2 — 23 — — 2 — 21 2 21 —
Meilen 19 — — 3 16 — 1 — 14 1 18 —
Hinweil 49 — — 49 — — 1 — 48 — 49 —
TJster 28 2 — 3 27 — — 1 29 1 29 —
Pßffikon 41 1 — 38 — 4 — — 42 — 41 1

Winterthur 47 4 _ 51 — — 1 — 50 1 50 —
Andelfingen 35 — — 35 — — — — 35 — 35 —
Bülaoh 31 1 — 32 — — 1 — 31 1 31 —
Dielsdorf 21 3 8 2 23 7 — — 32 — 30 2

Kanton 346 14 9 290 66 13 19 5 344 16 350 3



Zürich 16

Affoltem 3

Horgen 6

Meilen 6

Hinweü 9

ÜBter 6

Pfäffikon 5

Winterthur 13

Andelfingen 7

Bülach 9

Dielsdorf 7
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B. Sekundärschulen.
13 3

— 3

9 —
3 3
5 —

9 4

3 4

9 1

2 5

3 2 5 9 7

1 2 1 2

2 — 5 3 4

2 2 2 2 4

3 — 6 9 —
1 5 1 5

— 5 — 5

1 — 12 2 11

1 6 7 —
1 1 8 3 7

Kanton 87 2 65 24 12 10 61 38 51

Dazu folgen weiter nachstehende ebenso interessante Bemerkungen:
1. Die Verhältnisse betr. die Turngeräte an den Primarschulen erscheinen

in den Bezirken Meilen und Uster wahrscheinlich deswegen am ungünstigsten,
weil dort die Berichterstatter nach Vorschrift die eidgenössischen Anforderungen
zu Grunde gelegt hatten. 2. Die Schulgemeinde Zürich besitzt 3, die Schulgemeinde

Riesbach 2 Turnlokale, welche mitgezählt sind. 3. Es sind von 656

Primarlehrern 9 wegen Alters und Gebrechen nicht in der Lage, den Turnunterricht

zu erteilen. 4. Es wird nur an 5 Ergänzungsschulen mit den Knaben

nach eidgenössischer Vorschrift geturnt.
— Luzern. Der Regierungsrat teilt dem Bundesrat mit, dass er nicht geneigt

sei, zur Einführung des militärischen Vorunterrichts für Jünglinge von 16—20
Jahren Hand zu bieten.

Konfessionelles. Tessin. Die Lehrschwestern von Menzingen haben in
Bellinzona ein grosses Haus gekauft, um daselbst ein Mädcheninstitut zu gründen.

— Luzern. DaB von Dr. Bühlmann gegründete „katholische" Handelsinstitut

St. Joseph auf dem Wesemlin soll von einer Aktiengesellschaft unter
der Firma „Katholische Gesellschaft für kaufmännische Bildung" übernommen

und zu einer katholischen Handelsschule der Schweiz erweitert werden, die unter
die direkte Oberleitung der schweizerischen Bischöfe zu stehen kommt.

Gewerbliches Fortbildungsschulwesen. Bund. Am 14. Januar trat in
Bern die Kommission für gewerbliches Bildungswesen unter dem Vorsitz des

Herrn Bundesrat Droz zusammen, bestehend aus den Herren Professor Bendel

in Schaffhausen, den Nationalräten Tissot, Geigy, Wüst, Karrer (Aargau), Ständerat

Rieter, Rutishauser von Genf und Architekt Tièche in Bern. Dieselbe bestellte

dann für die Inspektion der gewerblichen Fortbildungsschulen eine
Expertenkommission (Prof. Bendel, Architekt Tièche, Prof. Christinger, Prof. Wolfinger
in Aarau, Dr. Hunziker in Küssnacht), die am 28. Januar Sitzung hielt und
die Inspektion unter ihre Mitglieder verteilte und als die Punkte, auf welche sich

diese erBte Inspektion hauptsächlich erstrecken sollte, festsetzte: Lehrmethode,
Dauer der Schulzeit per Woche und Jahr ; Ausdehnung des gewerblichen Unter-
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richts; die Unterrichtsfächer mit besonderer Berücksichtigung des Zeichnens;
Ausstattung mit Lehrmitteln; Fähigkeit und Zahl der Lehrer; Leistungen und

Zahl der Schüler; Vorbildung der Lehrer und Schüler. Im Ganzen waren 47
Schulen mit Subventionsgesuchen als gewerbliche Fortbildungsschulen eingelangt.

Der Bundesrat hat unterm 27. Januar 1885 ein Reglement über Vollziehung
des Bundesbeschlusses betr. die gewerbliche und industrielle Berufsbildung *) und
ein bezügliches Kreisschreiben erlassen. Gesuche um Beiträge aus der Bundeskasse

an die Kosten der gewerblichen und industriellen Berufsbildung sind an
das schweizerische Handels- und Landwirtschaftsdepartement zu richten und

müssen von den Kantonsregierungen übermittelt werden, nachdem sie dieselben

zuerst geprüft und ausführlich begründet haben. Als Frist für Einreichung der
Gesuche beim Bund ist Ende März festgestellt.

Von dem Kredit von 100,000 Fr. für Unterstützung der kantonalen

Einrichtungen für das Gewerbeschulwesen sind im Jahr 1884 nur zur Verteilung
gekommen 42,600 Fr. 88 Cts. und zwar in folgender Art:

Kantone Zahl der Anstalten Bandesbeitrag

Zürich 7 Fr. 13,318. 81

Bern 14 » 12,089. 05

Genf 2 » 6,131. 45

St. Gallen 2 « 5,554. 47

Baselstadt 2 n 2,949. —
Aargau 6 V 1,181. 45

Waadt 2 n 450. —
Baselland 2 n 400. —
Schaffhausen 1

V 200. —
Schwyz 2

¦n 176. 65

Unterwaiden nid dem Wald 2 » 100. —
Uri 1

V 50. —

(fc^* Zürich. Am 20. April 1885 beginnt am Technikum in Winterthur
der erste Instruktionskurs für Zeichnungslehrer an gewerblichen Fortbildungsschulen

und dauert bis zum 15. August. Der Bund leistet eine Unterstützung.
Zu diesem Kurse werden nur 25 Teilnehmer zugelassen. Dieselben müssen das

18. Altersjahr zurückgelegt, eine Mittelschule besucht haben und sich über die

nötige Fertigkeit im Zeichnen ausweisen können. Ausnahmsweise können auch

tüchtige Berufsmänner (Bauhandwerker, Mechaniker u. s. w.), welche mindestens

Sekundarschulbildung genossen haben, zugelassen werden. Der Unterricht zur

Heranbildung von Lehrern für Handwerkerschulen erstreckt sich auf gewerbliches

Freihandzeichnen, bautechnisches, mechanisch-technisches Zeichnen, auf Modelliren,
darstellende Geometrie und Perspektive. Das Programm kann bei der Direktion

*) Exemplare dieses Règlements können auch bei der. Schweiz, permanenten Schulansstellung

(Fraumönsterschalhans) in Zürich bezogen werden.
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des Technikums bezogen werden. Schriftliche Anmeldungen werden bis spätestens
31. März d. J. an derselben Stelle angenommen.

Landwirtschaftliches Fortbildungsschulwesen. Luzern. Das Departement

der Staatswirtschaft stellt an den Regierungsrat den Antrag, eine oder
mehrere landwirtschaftliche Winterschulen (vorläufig für nächsten Winter)
einzurichten und zu diesem Zwecke einen bis zwei fachmännisch gebildete Land-
wirtschaftslehrer anzustellen, die dann im Sommer landwirtschaftliche Kurse zu
leiten hätten. Von der Errichtung einer ständigen Ackerbauschule soll vorderhand

abgesehen werden.

Lehrerstellung. Appenzell A.-Rh. Mit Neujahr ist die staatliche
Lehrerpensionskasse in Kraft erwachsen. Sie sichert jedem Lehrer nach wenigstens 15

Dienstjahren und bei einer jährlichen Einzahlung von 40 Fr. eine Pension bis

auf 600 Fr., Witwen mit Kindern unter 16 Jahren 300, ohne Kinder 150. Die
Gemeinden haben für jede Lehrstelle 30 Fr. per Jahr zu entrichten.

— Thurgau. Das thurgauische Erziehungsdepartement hat an alle Sekundarund

Primarschulvorsteherschaften des Kantons ein Kreisschreiben erlassen, worin
dasselbe die Schaffung einer Versorgungskasse für alte und kranke Lehrer
anregt. Es geht dabei von dem Grundgedanken aus, dass eine solche Kasse auf
dem Wege des Vertrages zwischen Staat, Schulsynode und den einzelnen
Schulgemeinden sollte geschaffen werden können ; die Unterbreitung der Vorlage unter
das Referendum fiele damit weg, da der Grosse Rat zur Dekretirung der dem
Staate erwachsenden jährlichen Ausgabe von etwa 6500 Fr. verfassungsmässig
kompetent ist.

— St. Gallen. Der Erziehungsrat hat beschlossen, an der bisherigen
Ordnung festzuhalten, dass die Zöglinge des Lehrerseminars bei ihrem Austritt nur
ein provisorisches Patent auf zwei Jahre bekommen und erst am Schluss dieser
beiden Jahre die eigentliche Konkursprüfung zu definitiver Patentirung
durchzumachen haben, entgegen einer Anregung des Schulvereins St. Gallen, die

provisorischen Patente fallen zu lassen, und einer solchen der Bezirkskonferenz

Obertoggenburg, den Lehrern nach dreijähriger befriedigender Praxis ohne weiters
ein definitives Patent zuzustellen.

— Baselland. Der Unterlehrer von Ariesheim, Anton Nebel, der 53 Jahre

an dieser Schule stand und nun in seinem 81. Jahre wegen Alters zu resigniren
genötigt war, erhielt von der Gemeinde einen jährlichen Ruhegehalt von 600 Fr.
und freie Wohnung so lange er lebt zugesichert.

— Aargau. Die jüdische Gemeinde Endingen hatte ihren Lehrer Bollag
nach dreissigjähriger Wirksamkeit durch eine Lehrerin ersetzt und anf die Strasse

gestellt. Da traten ehemalige Schüler desselben zu einer Subskription zusammen,
die so reichlich ausfiel, dass dem Beseitigten nunmehr eine jährliche Pension
von 1300 Fr. ausbezahlt werden kann. Herr Bollag soll aber laut „Aarg. Schul-
blatt" den Bezug abgelehnt haben, da er, alleinstehend, der Pension nicht zu
bedürfen glaube.
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— Sonntag den 1. Februar 1885 wurde einer der Senioren der aargauischen
Lehrerschaft, Franz Müller in Möhlin, der nun im 58. Dienstjahre steht, auf
folgende sechs Jahre einstimmig bestätigt. In Würdigung dieses Moments haben

die Musikgesellschaft und der Männerchor dem greisen Veteranen eine Ovation

dargebracht, nach welcher ihm die Schulpflege durch ihren Präsidenten die
herzlichsten Gratulationen überbrachte und darauf hinwies, dass die Republik zu arm
sei, 58jährige Arbeit in ihrem Dienste nach Gebühr zu belohnen, dass aber auch

hier dankbare Herzen für solche Verdienste schlagen.

— Waadt. Der Grosse Rat hat ein Reglement angenommen, das die

Pensionsberechtigung der Lehrerschaft analog derjenigen der höhern Schulen

(Schularchiv 1883 No. 7, S. 156) festsetzt. Zum Beitritt sind verpflichtet: Alle
an Öffentlichen Schulen definitiv und provisorisch (sofern das Provisorium sechs

Monate übersteigt) angestellten Lehrer und Lehrerinnen und die Schutinspektoren.
Berechtigung, nach 25jährigem Schuldienst aus dem Schuldienst zurückzutreten.
Die Pension beläuft sich auf 500 Fr. jährlich, wenn die Besoldung zwischen
1—2000 Fr. jährlich beträgt (Jahresprämie der Lehrer 20 Fr.); 1000 Fr., wenn
die Besoldung höher als 2000 Fr. war (Jahresprämie 40 Fr.). Witwen beziehen

1/2, Waisen 1jb Pension.

Lehrer- und Schuljubiläen. 20. Dezember 1884. Feier der 50jährigen
Schulwirksamkeit des Sekundarlehrers J. Probst in Aarberg durch die dortige
Kreissynode.

Totenliste. Den 25. Januar 1885 starb in Zürich Professor A. E. Biedermann,

Professor der Theologie an der Hochschule Zürich, geb. 1819; den

10. Februar in Neumünster a. Lehrer J. G. Lang von Ossingen, der bei der

Gründung des Seminars Küsnacht 1832 in dasselbe eintrat und bis 1872 im
Schuldienst blieb; den 14. Februar Gymnasiallehrer Ribi in Bern, Verfasser
mathematischer Schulbücher, 57 Jahre alt.

Mitteilungen der Schweizerischen Schulausstellung in Zürich.

IL Vortrag: Dr. O. Hunziker über „Rousseau und Pestalozzi".
Hatte Herr Morf in seinem ersten Vortrag es verstanden, die Gestalt eines

Pestalozzi in lebenswarmen Zügen auf dem pädagogischen Gesamtbilde seiner

Zeit in den Vordergrund zu stellen, so wissen wir Herrn Dr. Hunziker nicht minder

Dank dafür, dass er uns die gleiche Person in veränderter Beleuchtung und in
meisterhaft gelungener Gegenüberstellung mit einem andern berühmt gewordenen
Zeitgenossen vorführte und so nicht wenig dazu beitrug, bei seinen Zuhörern das

Interesse für den grossen Meister unserer Schule aufzufrischen und nachhaltig
zu beleben und wenn anders die sichtliche Teilnahme und der laute Beifall
einer zahlreichen Zuhörerschaft eine Art Gewähr für das Nützliche und Zeit-
gemässe eines Vortrages bilden können, so hatte er alle Ursache, mit
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